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FOKUS
FABI und die zusätzliche Deklarations-
p�icht auf dem Lohnausweis 2016

EHE- UND ERBRECHT
  Vorsorgeausgleich bei der Scheidung  
wird neu geregelt

FINANZIELLE 
FÜHRUNGSELEMENTE

  Führen mit dem Budget

KURZNEWS
 Vorsorge: Tipps zum Jahresende
  Dienstleistungen aus dem Ausland:  
MWSt ja oder nein?

 Revidiertes Firmenrecht

Die Begrenzung des Pendlerabzugs wird in der 
Steuererklärung für das Jahr 2016 nun erstmals 
wirksam. In diesem Zusammenhang verlangt die 
Schweizerische Steuerkonferenz, die Kosten für 
den Arbeitsweg auf das steuerbare Einkommen 
aufzuschlagen, wenn diese Kosten den Maxi-
malabzug von CHF 3'000 (bei der direkten Bun-
dessteuer) übersteigen. Es ergibt sich also eine 
rechnerische Erhöhung des Einkommens.

Beispiel:
Arbeitsweg: 20 km × 2 Fahrten × 220 Arbeits-
tage × CHF 0.70 = CHF 6'160
CHF 6'160 minus Maximalabzug CHF 3'000 = 
CHF 3'160

Die Aufrechnung von CHF 3'160 wird je nach 
Kanton in der Steuererklärung vom Steuerp�ich-
tigen deklariert oder vom Steuerkommissär als 
zusätzliches Erwerbseinkommen aufgerechnet.

Spezielle Konstellationen
Diese Aufrechnung und entsprechend die Er-
höhung des steuerbaren Einkommens kann 

FOKUSIHR TREUHANDPARTNER

Informationen aus dem Treuhandbereich Ausgabe 3 | 16

Diese Begrenzung des Fahrtkostenabzugs – 
oder Pendlerabzugs, wie man ihn auch nennt 
– war Teil der FABI-Vorlage, welcher das Volk 
am 9. Februar 2014 zugestimmt hatte. Sie ist 
beim Arbeitnehmer ohne Geschäftsfahrzeug 
relativ simpel. Unabhängig von allenfalls höhe-
ren Ausgaben ist der Abzug in der Steuererklä-
rung bei der direkten Bundessteuer auf ein Ma-
ximum von CHF 3'000 begrenzt.

Knifflig: Arbeitnehmer mit Geschäfts-
fahrzeug
Bisher wurde den Arbeitnehmern für den Privat-
gebrauch eines Geschäftsfahrzeugs ein Privat-
anteil von 9,6 Prozent im Jahr belastet. Dieser 
Betrag war im Lohnausweis zu deklarieren und 
vom Arbeitnehmer zu versteuern. Mit diesem 
Privatanteil für den Geschäftswagen war nur 
der private Gebrauch abgegolten. Eine unent-
geltliche Beförderung wurde im Lohnausweis 
mit Kreuz unter Buchstabe «F» separat gekenn-
zeichnet. Damit war klar, dass der Arbeitnehmer 
keine Abzüge für seinen Arbeitsweg in der 
Steuer erklärung geltend machen konnte.

FABI UND DIE ZUSÄTZLICHE 
DEKLARATIONSPFLICHT AUF 
DEM LOHNAUSWEIS 2016
Per 1. Januar 2016 wurde bei der direkten Bundessteuer die Begrenzung des Fahrtkos-
tenabzugs bei Unselbstständigen auf CHF 3'000 pro Jahr eingeführt. Ein Teil der 
Kantone hat die Fahrtkosten ebenfalls begrenzt oder wird dies noch tun. Das hat auch 
Einfluss auf Konstellationen mit Geschäftsfahrzeugen. Vor allem das Ausstellen des 
Lohnausweises verdient in Zukunft besondere Aufmerksamkeit. Die Art der Deklaration 
wirkt sich direkt auf die Steuern des Arbeitnehmers aus.

KURZNEWS

Besteht eine Einkaufslücke in der 2. Säule, ist 
ein Einkauf möglich. Die Lücke ist auf dem Vor-
sorgeausweis ersichtlich oder kann bei der 
Pensionskasse nachgefragt werden. Das Ein-
kaufsformular können Sie auf der Homepage 
der Pensionskasse herunterladen oder bei der 
Vorsorgeeinrichtung anfordern. Einkäufe in die 
2. Säule sind steuerlich voll abzugsberechtigt. 
Nach einem Einkauf ist während drei Jahren 
kein Kapitalbezug möglich. Deshalb sollte bei 
einem gewünschten (Teil-)Kapitalbezug die 
letzte Einzahlung etwas mehr als drei Jahre vor 
dem geplanten Pensionierungszeitpunkt erfol-
gen. Vor einem Einkauf sind folgende Punkte 
zu klären: Aufteilung der Einkäufe auf mehrere 
Jahre, Deckungsgrad und Beitragsrückge-
währ der Pensionskasse, Verzinsung der Ein-
käufe, Rückzahlung getätigter Vorbezüge für 
die Wohneigentumsförderung (WEF) und allfäl-
lige Anrechnung der grossen Säule 3a aus 

VORSORGE: TIPPS ZUM 
JAHRESENDE

Selbstständigkeit. Ebenfalls zu berücksichti-
gen ist die Diskussion im Bundesrat zur Ein-
schränkung des Kapitalbezugs aus dem obli-
gatorischen Teil der beru�ichen Vorsorge.

Übrigens dürfen für einen Einkauf in die  
2. Säule, z. B. bei einem Stellenwechsel, auch 
Gelder der Säule 3a verwendet werden. Dieser 
Vorgang ist steuerneutral.

Im Rahmen der gebundenen Selbstvorsorge 
(Säule 3a) bleibt der Steuerabzug für das 
Steuer jahr 2016 unverändert. Es gelten weiter-
hin folgende Höchstabzüge:
•  für Personen, die einer Pensionskasse ange-

hören, CHF 6'768
•  für Personen, die keiner Pensionskasse an-

gehören, 20 Prozent des jährlichen Erwerbs-
einkommens, maximal CHF 33'840

Denken Sie daran, Ihren Zahlungsauftrag 
rechtzeitig vor Weihnachten zu veranlassen, 
damit der Betrag vor Ende Jahr gutgeschrie-
ben wird. 

DIENSTLEISTUNGEN 
AUS DEM AUSLAND: 
MWST JA ODER NEIN?
Der starke Franken und tiefere Lohnkosten 
als in der Schweiz können Dienstleistungen 
aus dem Ausland attraktiv machen. Aber Ach-
tung: Dienstleistungen von Unternehmen mit 
Sitz im Ausland, die in der Schweiz nicht 
mehrwertsteuerp�ichtig sind, unterliegen der 
sogenannten Bezugssteuer zum aktuellen 
MWSt-Satz von 8 Prozent. Diese wird fällig, 
sofern die Leistung dem Empfängerortprinzip 
unterliegt und sich der Ort der Leistung im In-
land be�ndet.

REVIDIERTES 
FIRMENRECHT
Seit dem 1. Juli 2016 gelten bei der Firmenbil-
dung für alle Gesellschaften die gleichen Vor-
schriften. Ausser bei Einzelunternehmen be-
steht der Firmenname aus einem frei zu 
bildenden Kern, der mit der entsprechenden 
Rechtsformangabe ergänzt wird. Diese kann 
ausgeschrieben oder gemäss der ergänzten 
Handelsregisterverordnung abgekürzt wer-
den. Die Ausschliesslichkeit des Firmenna-
mens wird neu für alle Gesellschaften auf die 
ganze Schweiz ausgedehnt.

Ein weiterer Vorteil der Neuerung ist, dass der 
einmal gewählte Firmenname auf unbestimmte 
Zeit weitergeführt werden kann. Bei Personen-
gesellschaften ist damit ein Gesellschafter-
wechsel ohne Änderung des Firmennamens 
möglich. Wird die Gesellschaft in eine andere 
Rechtsform umgewandelt, genügt die Ände-
rung des Rechtsformzusatzes. 

Beispiele für solche Dienstleistungen sind: Bera-
tungsleistungen von Anwälten oder Vermögens-
beratern, die Umsetzung von Werbe aufträgen, 
administrative Leistungen oder Personalverleih 
durch ein ausländisches Unternehmen. Auch das 
Abtreten und Einräumen von immateriellen Rech-
ten (Lizenzgebühren, Kauf von Patenten u.a.) kann 
ein ausländischer Dienstleistungsbezug sein.

Betroffen sind nicht nur mehrwertsteuerp�ich-
tige Gesellschaften, die grundsätzlich bezugs-
steuerp�ichtig sind. Auch Privatpersonen oder 
nicht mehrwertsteuerp�ichtige Organisationen 
können bezugssteuerp�ichtig werden. Und 
zwar dann, wenn sie Dienstleistungen aus dem 
Ausland für mehr als CHF 10'000 beziehen. 
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Besuchen Sie auch unsere
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